
 
 
 

 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
 
Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Dänikon werden zur ordentlichen 
Gemeindeversammlung wie folgt eingeladen:  
 
 

Datum: Donnerstag, 21. Juni 2012, um 20:00 Uhr 

 
Ort: Anna Stüssi Haus  
 
 
Die folgenden Geschäfte werden behandelt:  
 
 
 

Politische Gemeinde Seite 

1. Genehmigung des Einbürgerungsgesuches von  
 

 3 

2. Genehmigung der Jahresrechnung 2011 der Politischen Gemeinde 
Dänikon  

 5 

3. Kenntnisnahme des Bilanzanpassungsbericht zur Eröffnungsbilanz HRM2 
per 1. Januar 2012 

 16 

4. Genehmigung Vorfinanzierung für künftiges Sanierungsvorhaben 
„Sanierung altes Gemeindehaus mit Anbau“ 

 17 

5. Genehmigung der Teilrevision der Personalverordnung für die 
Angestellten der Politischen Gemeinde Dänikon 

 19 

6. Genehmigung der Bauabrechnung Neubau Trottoir Alte Landstrasse / 
Birchwiesstrasse 

 22 

7. Genehmigung der Abschreibung des Baukredites für die Gesamter-
neuerung Spital Limmattal 

 25 

8. Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes  
 
 
Nach den Informationen des Gemeindepräsidenten können im Anschluss an den offiziel-
len Teil der Gemeindeversammlung Fragen durch die Stimmberechtigten gestellt werden. 

Akten und Anträge sowie die Stimmregister liegen während zwei Wochen vor der 
Gemeindeversammlung während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Dänikon 
zur Einsicht auf.  

Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Anfrage-, Stimm- und Rekursrecht werden auf 
Seite 2 erläutert. 

Dänikon, 29. Mai 2012 Gemeinderat Dänikon 
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Anfragerecht nach § 51 Gemeindegesetz 

Jedem Stimmberechtigten steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Gemeindever-
waltung von allgemeinem Interesse eine Anfrage an die Gemeindevorsteherschaft zu 
richten.  

Die Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung der 
Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen.  

Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage in der Gemeindeversammlung. Sie 
teilt ihre Antwort dem Stimmberechtigten spätestens zu Beginn der Gemeindeversamm-
lung schriftlich mit.  

Der Stimmberechtigte hat das Recht auf eine kurze Stellungnahme. Eine Beratung und 
Beschlussfassung über die Antwort findet nicht statt.  
 

 

Stimmberechtigung 

§ 40 Gemeindegesetz 
Die Gemeindeversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie besteht aus der 
Gesamtheit der stimmberechtigten Schweizer Bürger. 
 

Politische Gemeinde Dänikon 
Nach Art. 1 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde bildet Dänikon die Politische 
Gemeinde. 
 

Protokoll nach § 54 Gemeindegesetz 
Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhandlungen, 
insbesondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und vollständig in das 
Gemeindeprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen längstens innert 
sechs Tagen nach Vorlage das Protokoll auf seine Richtigkeit und bezeugen diese durch 
ihre Unterschrift. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten zur Einsicht offen. 
 

 

Rechtsmittel 
Gemäss § 151 a des Gemeindegesetzes, kann eine Person, die an der Gemeindever-
sammlung teilgenommen hat, einen Stimmrechtsrekurs nur dann erheben, wenn sie die 
Verletzung schon in der Gemeindeversammlung gerügt hat.  
Gemäss § 54 des Gemeindegesetzes, ist das Begehren um Berichtigung des Protokolls in 
der Form des Rekurses innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim 
Bezirksrat einzureichen. 
Gemäss § 151 des Gemeindegesetzes, können Beschlüsse der Gemeinde von den Ge-
meindebehörden, von Stimmberechtigten und von denjenigen Personen, die ein rechtli-
ches Interesse daran haben, innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, 
beim Bezirksrat, durch Beschwerde angefochten werden. 
 

 

Einladung 
Gemäss Art. 14 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Dänikon stellt der 
Gemeinderat am Schalter der Gemeindeverwaltung und im Internet den stimmberech-
tigten Personen die behördliche Weisung zur Gemeindeversammlung zur Verfügung. Die 
Stimmberechtigten können durch Eintrag ins Abonnementsregister die Zustellung der 
Weisung zur Gemeindeversammlung an Ihre Postadresse in Dänikon verlangen. 
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2. Genehmigung der Jahresrechnung 2011 der Politischen  
Gemeinde Dänikon  

 
 
 
Antrag 
Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - in Anwendung 
von Artikel 19 Ziffer 4 der Gemeindeordnung beschliesst: 

1. Die Jahresrechnung 2011 der Politischen Gemeinde wird genehmigt. 

2. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 7'591'503.64 Aufwand und  
CHF 7'013'786.55 Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 577'717.09 ab. 

3. Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von 
CHF 571'653.41 und Einnahmen von CHF 32'178.45 Nettoinvestitionen von 
CHF 539'474.96. Die Nettoveränderung bei den Investitionen im Finanzvermögen 
beträgt CHF 95'800.-. 

4. Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 20'407'070.32 aus. Durch den Auf-
wandüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 577'717.09 reduziert sich das 
Eigenkapital von CHF 13'022'525.05 auf CHF 12'444'807.96. 

 
 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 7. Mai 2012 die finanzpoliti-
sche Prüfung der Jahresrechnung 2011 der Politischen Gemeinde Dänikon vollzogen. 
 
Gestützt auf die kantonale Verordnung über den Gemeindehaushalt wurde die Jahres-
rechnung 2011 finanztechnisch vom Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Revi-
sionsdienste, geprüft und zur Genehmigung empfohlen. 
 
Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 7'591'503.64 Aufwand und CHF 7'013'786.55 
Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von CHF 577'717.09 ab. 
 
Die Investitionsrechnung zeigt beim Verwaltungsvermögen bei Ausgaben von 
CHF 571'653.41 und Einnahmen von CHF 32'178.45 Nettoinvestitionen von 
CHF 539'474.96. Die Nettoveränderung bei den Investitionen im Finanzvermögen beträgt 
CHF 95'800.-. 
 
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 20'407'070.32 aus. Durch den Auf-
wandüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 577'717.09 reduziert sich das Eigen-
kapital von CHF 13'022'525.05 auf CHF 12'444'807.96. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung eine Annahme 
der Jahresrechnung 2011. 
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Weisung 

Die Jahresrechnung 2011 der Politischen Gemeinde präsentiert sich wie folgt: 
 
a) Laufende Rechnung 

Total Aufwand  CHF 7'591'503.64 
Total Ertrag  CHF 7'013'786.55 
Aufwandüberschuss  CHF 577'717.09 

 
b) Investitionsrechnung 

Total Ausgaben  CHF 763'553.41 
Total Einnahmen  CHF 224'078.45 
Nettoinvestitionen  CHF 539'474.96 

 
 
c) Finanzierung I 

Nettoinvestitionen  CHF 539'474.96 
- Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen CHF 1'229'474.96 
+ Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung  CHF 577'717.09 
Finanzierungsüberschuss I  CHF 112'282.91 

 
 
Die Bilanz weist Aktiven und Passiven von je CHF 20'407'070.32 aus. Durch den Auf-
wandüberschuss der Laufenden Rechnung von CHF 577'717.09 reduziert sich das Eigen-
kapital von CHF 13'022'525.05 auf CHF 12'444'807.96. 
 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, der vorliegenden Jahresrechnung 
2011 der Politischen Gemeinde zuzustimmen. 
 
Weitere Details können den nachstehenden Auszügen, Tabellen und Begründungen zur 
Jahresrechnung 2011 der Politischen Gemeinde Dänikon entnommen werden. 
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J A H R E S R E C H N U N G   2 0 1 1  
                                                                                                                                              
 
 
E r l ä u t e r u n g e n 
 
Die Jahresrechnung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 577'717.09 ab. Im 
Ergebnis enthalten sind zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 
CHF 655'000.-. 
 
Gegenüber dem Voranschlag 2011, welcher einen Ausgabenüberschuss von CHF 390'900.- 
vorsah, resultiert ein  leicht schlechteres Rechnungsergebnis. Die nachfolgend aufgeführ-
ten Positionen beeinflussten das Rechnungsergebnis 2011 massgeblich: 
 

 Mehraufwand aus Nachzahlungen 2008 - 2011 Spital Limmattal (CHF 45'000.-) 
 Minderaufwand Wegfall Betriebsbeitrag Pflegeheim Dielsdorf (CHF 139'700.-) 
 Mehraufwand Pflegefinanzierung (CHF 46'000.-) 
 Mehrertrag Steuern früherer Jahre (CHF 240'000.-) 
 Minderaufwand Passive Steuerausscheidung (CHF 76'000.-) 
 Minderertrag Finanzausgleich (CHF 420'000.-) 
 Mehraufwand zeitliche Abgrenzung Schuldzinsen (CHF 56'000.-) 
 

Nach Entnahme des Aufwandüberschusses weist das Eigenkapital neu eine Summe von 
CHF 12'444'807.96 aus. Die einzelnen und wesentlichsten Abweichungen der Jahresrech-
nung 2011 gegenüber dem Voranschlag werden wie folgt begründet: 
 
 
 

020.3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Maschinen und Geräte  
Die im Voranschlag eingestellte Restzahlung für den Teilersatz der Hardware 
aus dem Jahr 2010 musste nicht beansprucht werden, da die gesamten Kos-
ten über die Jahresrechnung 2010 abgerechnet wurden. Es resultieren Min-
derkosten von CHF 11'600.-. 

090.3010.00 Besoldungen (Verwaltungsliegenschaften)  
Die Reinigung und Vermietung der öffentlichen Räume im Anna Stüssi Haus 
wird seit Januar 2011 durch eigenes  Personal ausgeführt. Im Voranschlag 
2011 wurde noch mit einer Auslagerung der erwähnten Arbeiten budgetiert. 
Dieser Umstand führt im Bereich der Besoldungen und Sozialleistungen zu 
Mehraufwänden im Umfang von CHF 16'000.- sowie bei den Dienstleistungen 
Dritter zu Minderkosten von CHF 37'300.- gegenüber dem Voranschlag. 

090.3150.00 Übrige Unterhaltskosten  
Im Zuge von Mieterwechseln mussten in mehreren Wohnungen umfangrei-
che Instandstellungsarbeiten für die Neuvermietung durchgeführt werden 
(Mehrkosten gegenüber Budget CHF 31'100.-). 

 
 
 

BEHÖRDEN UND VERWALTUNG  
 

Der Nettoaufwand beträgt CHF 905'573.65 und liegt rund CHF 67'800.- 
über dem Budget 2011. Die Auszahlung von projektbedingten Überstun-
den sowie Mindererträge bei den Baubewilligungsgebühren wirkten re-
sultatverschlechternd. Im Bereich der Verwaltungsliegenschaften redu-
zierten umfangreiche Instandstellungsarbeiten von Wohnungen bei Mie-
terwechseln den Nettoertrag. 

0 
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100.3521.00 Betreibungskreis Furttal  
Im Voranschlag 2011 wurde für die Führung des Betreibungskreises Furttal 
kostenneutral mit Null Aufwand budgetiert. Die erste ganzjährige Betriebs-
rechnung führte erfreulicherweise zu einem Ertragsüberschuss von 
CHF 8'100.-. 

160.4360.00 Schutzbautenkontrolle  
Die für die Jahre 2009 bis 2011 entstandenen Aufwände für die Schutzbau-
tenkontrolltätigkeit konnten im Rechnungsjahr 2011 zu Lasten des Bilanz-
fonds (Ersatzabgaben Schutzraumbauten) abgerechnet werden, was zu ei-
nem nicht budgetierten Ertrag von CHF 30'500.- führte. 

 
 
 

340.3180.00 Dienstleistungen Dritter  
Die nicht budgetierte Erstellung einer Machbarkeitsstudie zum Sportplatz 
Rotflue führte zu Mehrkosten von CHF 13'100.-. Davon konnten CHF 6'600.- 
auf die mitbeteiligten Gemeinden Boppelsen, Hüttikon und Otelfingen weiter-
verrechnet werden, was zu einem nicht budgetierten Ertrag in diesem Um-
fang führte. Netto verblieb ein Aufwand von CHF 6'500.- zu Lasten der Ge-
meinde Dänikon. 

 
 
 

 
400.3620.00 Gemeindebeitrag Zweckverband (Spital Limmattal)  

Die Anpassung des Verteilschlüssels durch die Neuzuteilung der Spitalregio-
nen führte zu einer Nachzahlung über die Jahre 2008 bis 2011 an das Spital 
Limmattal von CHF 45'400.- in der Laufenden Rechnung. Der Differenzanteil 
in der Investitionsrechnung beläuft sich auf CHF 9'500.-. 

RECHTSSCHUTZ UND SICHERHEIT  
 

Der Nettoaufwand beträgt CHF 338'073.13 und liegt rund CHF 56'700.- 
unter dem Budget 2011. Hauptverantwortlich für die Ergebnisverbesse-
rung: die budgetierten Kosten für das Betreibungsamt Furttal, den Zivil-
standskreis Regensdorf, die Amtsvormundschaft sowie den Sicherheits-
zweckverband wurden um Total CHF 66'300.- unterschritten. Zudem 
konnte der Aufwand für die Schutzbautenkontrolltätigkeit der Jahre 
2009 bis 2011 dem gemeindeeigenen Fonds belastet werden, was zu ei-
ner Entlastung der Laufenden Rechnung über CHF 30'500.- führte. 

1 

KULTUR UND FREIZEIT 
 

Der Nettoaufwand beträgt CHF 98'738.25 und liegt lediglich CHF 2'700.- 
über dem Budget 2011. Minderkosten im Bereich der Massenmedien 
(Mitteilungsblatt Furttaler und Homepage) heben sich mit Mehrkosten im 
Bereich Sport (Machbarkeitsstudie Sportplatz Rotflue) praktisch auf. 

3 

GESUNDHEIT 
 

Der Nettoaufwand beträgt CHF 387'367.20 und liegt lediglich CHF 
1'900.- über dem Budget 2011. Die grossen Umschichtungen im Zu-
sammenhang mit der Einführung der neuen Pflegefinanzierung heben 
sich mit Mehraufwendungen in der Akutversorgung praktisch auf. 

4 
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410.3620.00 Gemeindebeitrag Zweckverband (Regionales Gesundheitszentrum Dielsdorf)  
Die erst nach dem Budgeterstellungszeitpunkt beschlossene Einführung der 
neuen Pflegefinanzierung auf den 1. Januar 2011 führte dazu, dass der bud-
getierte Betriebsbeitrag über CHF 139'700.- hinfällig wurde. 

Funktion 415 Anstelle des erwähnten Betriebsbeitrages an das Gesundheitszentrum Diels-
dorf entstanden im Gegenzug Nettoaufwendungen im Umfang von 
CHF 46'000.- im nicht budgetierten Bereich „Pflegefinanzierung Alters- und 
Pflegeheime“. 

440.3520.00 Anteil Gemeindekrankenpflege (Spitex)  
Ebenfalls aufgrund der nach dem Budgetzeitpunkt eingeführten neuen Pfle-
gefinanzierung wurde der Pro-Kopf-Beitrag über CHF 24'700.- an die Spitex 
Otelfingen und Umgebung nicht beansprucht. 

Funktion 445 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex)  
Anstelle des erwähnten Pro-Kopf-Beitrages an die Spitex entstanden im Ge-
genzug Nettoaufwendungen im Umfang von CHF 16'100.- im Bereich „Pfle-
gefinanzierung ambulante Krankenpflege“ 

 
 
 

520.4365.00 Krankenversicherung, Eingelöste Verlustscheine  
Die aktive Bewirtschaftung der Verlustscheinforderungen führte zu nicht 
budgetierten Erträgen von rund CHF 13'800.-. 

540.3620.00 Jugendsekretariat 
Der Beitrag für die Führung des Jugendsekretariates der Bezirke Bülach und 
Dielsdorf erhöhte sich bedingt durch einen Stellenausbau gegenüber dem 
Budget um CHF 10'000.-. 

 
 
 

620.3144.00 Belagsarbeiten, Entwässerung  
Die Behebung der umfangreich angefallenen Winterschäden des Vorjahres 
sowie der nicht budgetierte Ersatz von beschädigten Schlammsammlern an 
der Mühlegasse  erhöhten den Aufwand um CHF 40'000.- gegenüber dem 
Voranschlag. 

 
 
 
 
 
 
 

SOZIALE WOHLFAHRT  
 

Der Nettoaufwand beträgt CHF 645'081.84 und liegt rund CHF 31'100.- 
unter dem Budget 2011. Ein tieferer Aufwand im Bereich der Zusatzleis-
tungen und im Bereich der Alimentenbevorschussung sind für die Ergeb-
nisverbesserung verantwortlich. 

5 

VERKEHR 
 

Der Nettoaufwand beträgt CHF 274'123.35 und liegt rund CHF 36'000.- 
über dem Budget 2011. Ein höherer Unterhaltsbedarf bei den Belagsar-
beiten sowie das ausserhalb des Voranschlages erarbeitete Vorprojekt 
zur Neugestaltung des Einlenkers bei der Feldstrasse in die Hauptstrasse 
konnte durch höhere interne Verrechnungen und höhere Rückerstattun-
gen Dritter nicht vollständig kompensiert werden. 

6 
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Wasser Ein höherer Aufwand für den Leitungsunterhalt sowie ein höherer Beitrag an 

die Gruppenwasserversorgung Furttal für den Wassereinkauf führten zu ei-
nem tieferen Ertragsüberschuss als budgetiert. Gegenüber dem Budget fiel 
die Einlage in die Spezialfinanzierung um CHF 19'900.- tiefer aus.  
 
Stand Spezialfinanzierungskonto Betrieb per 31.12.11: CHF 209'151.90 
Stand Spezialfinanzierungskonto Investition per 31.12.11: CHF 350'607.65 

 
Abwasser Durch die massive Erhöhung des prozentualen Kostenverteilers aufgrund der 

Abwassermengen (2010: 33,2%, 2011: 42,3%) erhöhte sich der Betriebs-
beitrag an die Abwasserentsorgungsanlage Unteres Furttal. Gegenüber dem 
Budget resultierte ein Mehraufwand von CHF 46'400.- beim Kläranlagenbe-
triebsbeitrag. Dieser Mehraufwand konnte durch die höheren Klärgebühren-
einnahmen nur teilweise kompensiert werden, weshalb die budgetierte Ent-
nahme aus der Spezialfinanzierung um CHF 29'200.- höher ausgefallen ist.  
 
Stand Spezialfinanzierungskonto Betrieb per 31.12.11: CHF 259'955.90 
Stand Spezialfinanzierungskonto Investition per 31.12.11: CHF 0.00 

 
Abfall Der tiefere Ertrag (minus CHF 9'300.-) aus dem Verkauf der Abfallmarken 

konnte mit etwas tieferen Kosten bei der Kompostabfuhr und höheren Rück-
erstattungen Dritter kompensiert werden. Die geplante Entnahme aus der 
Spezialfinanzierung wurde um CHF 2'600.- unterschritten.  
 
Stand Spezialfinanzierungskonto Betrieb per 31.12.11: CHF 73'031.30 
Stand Spezialfinanzierungskonto Investition per 31.12.11: CHF 0.00 
 

750.3140.00 Gewässerunterhalt 
Umfangreiche Holzerarbeiten um den Müliweiher sowie die Ausbaggerung 
und Sanierung des Weihers führten zusammen mit einem erhöhten Hecken-
pflegeaufwand beim Geigelmoosbach zu nicht budgetierten Kosten von rund 
CHF 17'500.-. 

 
 

 
840.4490.00 Gewinnbeteiligung ZKB  

Der Konzerngewinn 2010 der ZKB über CHF 729 Mio. führte im Jahr 2011 zu 
einer Gewinnausschüttung von CHF 80.23 pro Einwohner. Multipliziert mit 
der Einwohnerzahl von 1'903 ergibt dies eine Gewinnausschüttung von 
CHF 152'683.40. Budgetiert war ein Wert von CHF 141'000.-. 

UMWELT UND RAUMORDNUNG 
 

Wasserversorgung: Ertragsüberschuss CHF 12'682.35 
Abwasserbeseitigung: Aufwandüberschuss CHF 58'258.20 
Abfallbeseitigung: Aufwandüberschuss CHF 30'081.35 7 

VOLKSWIRTSCHAFT 
 

Der Nettoertrag beträgt CHF 181'669.74 und liegt lediglich CHF 1'500.- 
unter dem Budget 2011. Der Mehrertrag aus der Gewinnbeteiligung der 
Zürcher Kantonalbank (Gewinnausschüttung 2010) hebt sich mit einem 
erhöhten Unterhaltsbedarf bei der Schnitzelheizung auf. 

8 



 

 Seite  11 

860.3150.00 Unterhalt Schnitzelheizung  
Umfangreiche Wartungs- und Reparaturarbeiten (u.a. Sanierung der defek-
ten Feuermulde) führten zu einer Kostenüberschreitung im Unterhalt der 
Schnitzelheizung von rund CHF 12'200.-.  

 
 
 

900.4002.00 Ordentliche Steuern früherer Jahre  
Einen neuen Höchststand erreichten die Steuererträge der Vorjahre (Korrek-
turen aufgrund der eingereichten Steuererklärungen 2010 sowie Nachsteu-
erbeträge aus älteren Steuerperioden). Der Steuerertrag überstieg mit 
CHF 422'853.25 den budgetierten Wert um CHF 242'853.25. 

920.4450.00 Steuerkraftausgleichsbeitrag  
Gestützt auf die hohen Steuererträge im Rechnungsabschluss 2010 wurde 
der Steuerkraftausgleich pro 2011 deutlich nach unten gedrückt. Gegenüber 
dem Budget reduzierte sich der Ertrag von CHF 1'850'000.- auf 
CHF 849'880.-. Nach Verteilung der Anteile der Schulgüter ergibt sich anstel-
le des budgetierten Nettoertrages von CHF 776'400.- lediglich ein Nettoer-
trag von CHF 356'646.-. Die Mindereinnahmen von rund CHF 420'000.- sind 
hauptverantwortlich für die Ergebnisverschlechterung im Rechnungsab-
schluss 2011. 

940.3220.00 Zinsen auf langfristigen Schulden  
Durch die erstmalig vorgenommene zeitliche Abgrenzung bei den Schuldzin-
sen für das langfristige Fremdkapital erhöhte sich der Schuldzinsaufwand im 
Abschluss 2011 um CHF 56'000.-. 

 
 
 
8114 Dänikon, im Februar 2012 FINANZVERWALTUNG DÄNIKON 

FINANZEN UND STEUERN  
 

Der Nettoertrag beträgt CHF 1'977'807.09 und liegt rund CHF 144'700.- 
unter dem Budget 2011. Ein deutlich tieferer Steuerkraftausgleichsbei-
trag pro 2011 ist für den Ertragsrückgang hauptverantwortlich. 9 
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3. Kenntnisnahme des Bilanzanpassungsberichtes zur 
Eröffnungsbilanz HRM2 per 1. Januar 2012  

 
 

Die Politische Gemeinde Dänikon hat sich als Pilotgemeinde zur Erprobung des Harmoni-
sierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) zur Verfügung gestellt. Am 23. Juni 2011 hat die 
Gemeindeversammlung der Projektvereinbarung mit der Direktion der Justiz und des 
Innern des Kantons Zürich zugestimmt.  

Die HRM2 Pilotgemeinden erstellen erstmals das Budget und die Jahresrechnung 2012 
nach den neuen Rechnungslegungsgrundsätzen. Dabei wird beim Übergang auf die neue 
Rechnungslegung eine Neubewertung der Bilanz per 1. Januar 2012 vorgenommen. 

Die Neubewertung der Bilanz ist notwendig, um den Grundsatz der neuen Rechnungs-
legung anzuwenden: Die Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen. Dies bedeutet im Übergang zum 
HRM2 eine: 

- Neubewertung des Finanzvermögens, 

- Neubewertung des Verwaltungsvermögens, 

- Neubewertung des Fremdkapitals (vor allem Rückstellungen und Rechnungsabgren-
zungen). 

Die Veränderungen, welche sich aus den erwähnten Neubewertungen ergeben, sind in 
einem Bilanzanpassungsbericht zusammenzufassen. 

Der Bericht erläutert die Veränderungen, die sich per 1. Januar 2012 durch die Anwen-
dung der neuen Rechnungslegungsgrundsätze auf die Bilanz der Politischen Gemeinde 
Dänikon ergeben. Der Bericht wird der Gemeindeversammlung zusammen mit der 
Jahresrechnung 2011 zur Kenntnis gebracht. 

Die Basis bildet die revidierte Jahresrechnung 2011 und die ausgewiesene Schlussbilanz 
per 31. Dezember 2011. Die Jahresrechnung 2011 wurde vom 20. bis 22. März 2012 von 
der Revisionsstelle Revisionsdienst Gemeindeamt des Kantons Zürich revidiert und zur 
Annahme empfohlen. 

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 30. April 2012 den Bilanzanpassungsbericht 
zur Neubewertung der Bilanz per 1. Januar 2012 genehmigt, leitete diesen der Rech-
nungsprüfungskommission zur Information weiter und legt ihn der Gemeindeversamm-
lung vom 21. Juni 2012 zur Kenntnisnahme vor. 

 

Der Bilanzanpassungsbericht kann in der Aktenauflage eingesehen oder auf der Webseite 
der Gemeinde unter www.daenikon.ch/gv heruntergeladen werden. 
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4. Genehmigung der Vorfinanzierung für künftiges Sanierungs-
vorhaben „Sanierung altes Gemeindehaus mit Anbau“ 

 
 
 
Antrag 
Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - beschliesst in 
Anwendung von Artikel 19 Ziffer 6 der Gemeindeordnung: 

1. Der Bildung einer Vorfinanzierung für die Sanierung der Liegenschaften Unter-
dorfstrasse 16 und 18 (Altes Gemeindehaus mit Anbau) wird zugestimmt. 

2. Bis zur Vorlage und Umsetzung des Baukredites für das Projekt „Sanierung Altes 
Gemeindehaus mit Anbau“ wird ein Kredit zur Bildung einer Vorfinanzierung von 
maximal CHF 510'000.- gesprochen. 

3. Die jährliche Einlage in die Vorfinanzierung bis zur Kredithöhe von CHF 510'000.- 
wird jeweils in den Voranschlag aufgenommen. Die Einlagen dürfen weder im Voran-
schlag noch in der Jahresrechnung zu einem Aufwandüberschuss führen. Im Vor-
anschlag 2012 ist eine erste Vorfinanzierungstranche von CHF 100'000.- eingestellt. 

 
 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 7. Mai 2012 das Geschäft 
Nr. 86 des Gemeinderates gelesen und zugestimmt. 
 
Vorfinanzierung für künftiges Sanierungsvorhaben für altes Gemeindehaus mit Anbau. 
 
Bis zur Vorlage und Umsetzung des Baukredites für das Projekt "Sanierung Altes 
Gemeindehaus mit Anbau" wird ein Kredit zur Bildung einer Vorfinanzierung von maximal 
CHF 510'000 gesprochen. 
 
Die jährliche Einlage in die Vorfinanzierung bis zur Kredithöhe von CHF 510'000 wird 
jeweils in den Voranschlag aufgenommen. Die Einlagen dürfen weder im Voranschlag 
noch in der Jahresrechnung zu einem Aufwandüberschuss führen. Im Voranschlag 2012 
ist eine erste Vorfinanzierungstranche von CHF 100'000 eingestellt. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung eine Annahme 
des Geschäfts. 
 
 
 
 
Weisung 
Die Liegenschaft Unterdorfstrasse 16 diente bis zum Umzug der Gemeindeverwaltung im 
Jahr 1979 in den Neubau an der Oberdorfstrasse 1 als Lokalität für die Verwaltung. 
Seither wird die Liegenschaft „Altes Gemeindehaus“ unter anderem als Übungsraum für 
die Musikschule Unteres Furttal benutzt. In den vergangenen Jahren wurde der Unterhalt 
am Gebäude auf das Notwendigste beschränkt. 
 
In einem Grundsatzentscheid vom 7. September 2009 hat der Gemeinderat festgehalten, 
dass ein Verkauf der Liegenschaft Unterdorfstrasse 16 nicht in Erwägung gezogen wird. 
Um einen grösseren Spielraum für künftige Nutzungsmöglichkeiten zu erhalten, soll ein 
Kauf der angebauten Liegenschaft Unterdorfstrasse 18 (ehemaliges öffentliches Kühl-
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haus, Anbau aus dem Jahr 1957) geprüft werden. Zur Substanzerhaltung der Liegen-
schaften Unterdorfstrasse 16 und 18 sei zudem eine Zustandsanalyse durchzuführen. 
 
Zwischenzeitlich hat der Gemeinderat die Liegenschaft Unterdorfstrasse 18 per Hand-
änderung vom 19. Juli 2010 käuflich erworben. Die ins Auge gefasste Zustandsanalyse 
der Liegenschaften Unterdorfstrasse 16 und 18 wurde im Dezember 2010 durch das 
Architekturbüro Jürg Oswald, Dielsdorf, durchgeführt. 
 
Aus der Zustandsanalyse geht hervor, dass sich die Grundstruktur des 1821 erstellten 
Gebäudes Unterdorfstrasse 16 in einem grösstenteils guten Zustand präsentiert. Der 
Innenausbau ist jedoch stark demodiert und weist teilweise Feuchtigkeitsschäden auf. 
Die Deckenverkleidung im Obergeschoss weist Risse auf. Die gesamten Elektro-, Sanitär- 
und Heizungsinstallationen sind sehr einfach und sanierungsbedürftig. Abgesehen von 
der Isolation zwischen den Sparen sind am Gebäude keinerlei energiesparende Bauteile 
(Wärmedämmung, Fenster, Heizung) vorhanden. 
 
Im Rahmen der Zustandsanalyse wurden drei mögliche künftige Nutzungsmöglichkeiten 
(Wohnungsnutzung, Büronutzung, allgemeine öffentliche Nutzung) aufgezeigt und deren 
Umbau- und Sanierungskosten auf der Basis einer groben Richtwertschätzung durchge-
rechnet. Bei allen drei Varianten liegt der Finanzierungsbedarf in der Grössenordnung von 
einer halben Million Franken. 
 
Als Ausfluss aus den beschriebenen Prozessen wurde in der Investitionsplanung eine 
mutmassliche Nettoinvestition über CHF 510'000.- zur Sanierung der Liegenschaften auf-
genommen. Die Ausarbeitung eines detaillierten Sanierungsprojektes und Vorlage des 
Baukredites zu Handen der Gemeindeversammlung steht noch aus. Der Gemeinderat hat 
die Sanierung und Umnutzung der Liegenschaften Unterdorfstrasse 16 und 18 als Legis-
laturziel der Amtsperiode 2010 bis 2014 definiert. 
 
Für die Finanzierung von geplanten Investitionsvorhaben sieht die Projektvereinbarung 
über die Teilnahme am Pilotprojekt „Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)“ vor, 
dass diese bis zur Höhe der voraussichtlichen Nettoinvestition vorfinanziert werden 
können. Vorausgesetzt wird, dass das Vorhaben im Finanz- und Aufgabenplan eingestellt 
ist. Die Auflösung des Vorfinanzierungskapitales erfolgt ab Nutzungsbeginn über die 
Nutzungsdauer des Investitionsgutes. Eine Aufhebung des Vorfinanzierungskapitales 
wäre dann vorzunehmen, wenn der Zweck seit fünf Jahren nicht mehr verfolgt werden 
würde. 
 
Der Gesamtbetrag der Vorfinanzierung ist durch die zuständige Instanz im Rahmen der 
Bestimmungen über die Verpflichtungskredite zu beschliessen. Gemäss Artikel 19 Ziffer 6 
der Gemeindeordnung ist für die Kreditsprechung bei Vorfinanzierungen von Investi-
tionen die Gemeindeversammlung zuständig. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Rechnungsprüfungskommission und den Stimmberech-
tigten, der Bildung einer Vorfinanzierung von maximal CHF 510'000.- für die Sanierung 
der Liegenschaften Unterdorfstrasse 16 und 18 (Altes Gemeindehaus mit Anbau) zuzu-
stimmen. 
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5. Genehmigung der Teilrevision der Personalverordnung für die 
Angestellten der Politischen Gemeinde Dänikon 

 
 
 
Antrag 
Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - beschliesst in 
Anwendung von Artikel 16 Ziffer 1 der Gemeindeordnung: 

1. Der Änderung der Artikel 62 und 63 der Personalverordnung für die Angestellten der 
Politischen Gemeinde Dänikon vom 5. Dezember 2002 wird im Sinne der Ausführun-
gen in den Erwägungen zugestimmt.  

2. Die teilrevidierte Personalverordnung für die Angestellten der Politischen Gemeinde 
Dänikon wird nach Eintritt der Rechtskraft auf den 1. Juli 2012 in Kraft gesetzt. 

 
 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 14. Mai 2012 das Geschäft 
89 des Gemeinderates über die Personalverordnung für die Angestellten der Politischen 
Gemeinde Dänikon eingesehen und zugestimmt. 

1. Der Änderung der Artikel 62 und 63 der Personalverordnung für die Angestellten der 
Politischen Gemeinde Dänikon vom 5. Dezember 2002 wird im Sinne der Ausführun-
gen in den Erwägungen zugestimmt.  

2. Die teilrevidierte Personalverordnung für die Angestellten der Politischen Gemeinde 
Dänikon wird nach Eintritt der Rechtskraft auf den 1. Juli 2012 in Kraft gesetzt. 

 
 
Revisionstext (siehe Weisung Gemeinderat auf Seite 21) 

 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die Annahme 
des Geschäftes. 
 
 
 
 
Weisung 
 
Ausgangslage 

Die Personalverordnung für die Angestellten der Politischen Gemeinde Dänikon wurde 
von der Gemeindeversammlung am 5. Dezember 2002 festgesetzt.  
 
 
Art. 62 Pensionskasse 

Gestützt auf die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge (BVG) ist das Personal bei einer Personalvorsorgeeinrichtung 
zu versichern. Die Personalverordnung für die Angestellten der Politischen Gemeinde 
Dänikon hält unter Art. 62 (Pensionskasse) fest, dass die Angestellten in die Versiche-
rungskasse für das Staatspersonal (heute BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich) 
oder in eine andere Pensionskasse aufgenommen wird. Im Moment ist das Gemeinde-
personal bei der BVK versichert. 
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Seit einiger Zeit steht die BVK in den Schlagzeilen. Nebst einem aufgedeckten Korrup-
tionsfall, der zu einer Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zü-
rich geführt hat, muss die BVK dringend saniert werden, weil der Deckungsgrad einen 
alarmierenden Stand aufweist. Gemäss Schreiben der BVK vom 23. März 2012 beträgt er 
per Ende 2011 nur 83,4 %. Langfristig ist das finanzielle Gleichgewicht gefährdet. Diese 
Unterdeckung besteht schon seit mindestens drei Jahren. Gemäss bundesrechtlichen 
Vorgaben (Weisungen über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der 
beruflichen Vorsorge, Art. 226 Abs. 3) müssen Sanierungsmassnahmen ergriffen werden. 
Diese Massnahmen müssen in nützlicher Frist umsetzbar, administrativ machbar sein und 
innert angemessener Frist zur Behebung der Unterdeckung führen. In der Regel kann 
diese Frist 5 bis 7 Jahre dauern, wobei eine Frist von 10 Jahren nicht überschritten 
werden sollte. Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat dem Kantonsrat eine entspre-
chende Vorlage über eine Statutenrevision unterbreitet, die eine Einmaleinlage von 
2 Milliarden Franken in die BVK beinhaltet, aber auch eine Reduktion des technischen 
Zinssatzes und eine Erhöhung der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge bzw. eine 
Rentensenkung beinhaltet.  
 
Der Kantonsrat hat am 2. April 2012 das BVK-Sanierungspaket mit 117 zu 2 Stimmen 
(bei 51 Enthaltungen) klar genehmigt. Das angenommene Paket besteht aus folgenden 
drei Teilen: 

1. Einmaleinlage von zwei Milliarden zur Verbesserung der finanziellen Situation der 
BVK 

2. Ausschluss eines Grossteils dieser Einlage vom mittelfristigen Ausgleich (die 
1,6 Milliarden aus dem Golderlös der Nationalbank 2005) 

3. Statutenrevision der BVK mit Sanierungsbeiträgen, höheren Sparbeiträgen und redu-
zierten Umwandlungssätzen 

 
Die SVP kündigte ein Behördenreferendum zum zweiten Teil der Vorlage (die Verbuchung 
der Einmaleinlage) an. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung dieses Antrages ist darüber aber 
noch nichts Genaueres bekannt. Wie die Stimmberechtigten bei einem allfälligen Referen-
dum entscheiden werden, ist heute ungewiss. 
 
Aktuell ist im Vertrag zwischen der BVK und der ihr angeschlossenen Arbeitgebern vor-
gesehen, dass der Arbeitgeber bei Kündigung des Anschlussvertrages die Unterdeckung 
auf den Vorsorgekapitalien der Aktivversicherten auszugleichen hat. Bezüglich der Rent-
ner ist die Formulierung nicht eindeutig. Klar scheint nur, dass die Rentner bei der BVK 
verbleiben; ob ihre Deckungskapitalien auch ausfinanziert werden müssen, geht aus der 
Formulierung nicht eindeutig hervor. 
 
Da die BVK eine Staatsgarantie hat, ist aus rechtlicher Sicht umstritten, ob die ange-
schlossenen Arbeitgeber überhaupt für die Ausfinanzierung von Unterdeckungen heran-
gezogen werden können oder nicht. 
 
Den angeschlossenen Arbeitgebern wurde mitgeteilt, dass den der BVK angeschlossenen 
Arbeitgebern bald ein neuer Vertrag zur Genehmigung vorgelegt werde, der eine Min-
destvertragsdauer von 5 Jahren sowie die Einheit von Rentenbeziehenden und Aktivver-
sicherten beinhalten werde. Mit der Mindestvertragsdauer soll vermieden werden, dass 
angeschlossene Arbeitgeber von den vorgesehenen Sanierungsmassnahmen profitieren 
und bereits nach nur einem Jahr den Vertrag wieder kündigen können. 
 
Die Politische Gemeinde steht als angeschlossener Arbeitgeber gegenüber den versi-
cherten Arbeitnehmern nur schon angesichts der drastischen Auswirkungen der bevor-
stehenden Sanierung in der Pflicht, präventiv alle Massnahmen zu ergreifen, welche ihr 
allenfalls eine bessere Position gegenüber der BVK verschaffen könnte. 
 
Der Gemeinderat hat deshalb an seiner Sitzung vom 9. Januar 2012 beschlossen, dass er 
die Abklärungsarbeiten der Arbeitsgruppe BVK-Gemeinden vom Gemeindepräsidenten-
verband (GPF) und dem Verein Zürcherischer Gemeindeschreiber und Verwaltungsfach-
leute (VZGV) mit CHF 1'000.- unterstützt.  
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Mit Schreiben vom 24. April 2012 empfiehlt das Gemeindeamt, Abteilung Gemeinderecht, 
den Gemeinden in ihren Personal- und Besoldungsverordnungen eine Rechtssicherheit 
hinsichtlich der Zuständigkeit in Sachen Vertragsabschluss mit einer Pensionskasse zu 
schaffen. Den Gemeinden wird empfohlen, die Festlegung der beruflichen Vorsorge-
einrichtung der Zuständigkeit der Gemeindevorsteherschaft zu unterstellen. 
 
Der Gemeinderat hält sich bei seinem Antrag zur Änderung von Art. 62 (Pensionskasse) 
der Personalverordnung für die Angestellten der Politischen Gemeinde Dänikon an den 
Textvorschlag des Gemeindeamtes. 
 
 
Art. 63 Gemeindeammann / Betreibungsbeamter 

Gleichzeitig sollen bei der vorliegenden Teilrevision der Personalverordnung die in Art. 63 
festgehaltenen und nicht mehr benötigten Regelungen in Sachen Gemeindeammann und 
Betreibungsbeamter aufgehoben werden.  
 
 
Revisionstext: 

Bisheriger Text Neuer Text 

Art. 62 Pensionskasse 

Die Angestellten werden in die Versiche-
rungskasse für das Staatspersonal oder in 
eine andere Pensionskasse aufgenommen. 

Art. 62 (1) Pensionskasse 
1 Der Gemeinderat entscheidet über den 
Anschluss an eine im Register für die be-
rufliche Vorsorge eingetragene Vorsorge-
einrichtung für das nach dem Bundes-
gesetz über die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) 
obligatorisch zu versichernde Personal. 
Massgebend für das Versicherungsverhält-
nis sind der Anschlussvertrag zwischen der 
Gemeinde und der Vorsorgeeinrichtung 
und deren Statuten und Reglemente. 
2 Die Mitwirkungsrechte des Personals 
nach Bundesgesetz über die berufliche 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-
sorge (BVG) sind gewährleistet. 

Art. 63 Gemeindeammann und Betrei-
bungsbeamter / Gemeinde-
amtsfrau und Betreibungs-
beamtin 

Regelung nach den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung. 

Art. 63 (2) 

 

 

 
 
 
Schlussfolgerungen des Gemeinderates Dänikon 

Mit der vorgelegten Teilrevision der Personalverordnung für die Angestellten der Politi-
schen Gemeinde Dänikon ist der Gemeinderat überzeugt ein effizientes Mittel zur Hand 
zu haben, um insbesondere die noch nicht ganz klaren Auswirkungen der Sanierungs-
massnahmen bei der BVK mit anderen Angeboten zu vergleichen und entsprechend han-
deln zu können. Der Gemeinderat beantragt deshalb der Gemeindeversammlung die An-
nahme des Geschäftes. 
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6. Genehmigung der Bauabrechnung Neubau Trottoir Alte Land-
strasse / Birchwiesstrasse 

 
 
 
Antrag 
Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - beschliesst in 
Anwendung von Artikel 19 Ziffer 5 der Gemeindeordnung: 

1. Die Gemeindeversammlung genehmigt die Bauabrechnung über den Objektkredit im 
Betrage von CHF 322'239.15 für den Bau eines Trottoirs an der Alten Landstrasse / 
Birchwiesstrasse, den dafür notwendigen Landhandel, den Kostenbeitrag der 
Gemeinde an die Verschiebung der Parkplätze der Siedlungsgenossenschaft Eigen-
grund und die Anstösserbeiträge.  

 
 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 14. Mai 2012 die Abrech-
nung Neubau eines Trottoirs Alte Landstrasse / Birchwiesstrasse geprüft und genehmigt. 
 
Ausgangslage: 

An der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2009 haben die Stimmberechtigten 
für die Variante B einen Objektkredit von CHF 374'200.- für den Bau eines Trottoirs an 
der Alten Landstrasse / Birchwiesstrasse bewilligt. 
 
 
Tabelle Abrechnung (siehe Weisung Gemeinderat auf Seite 23) 

 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung eine Annahme 
der Bauabrechnung. 
 
 
 
 
Weisung 
 
An den Gemeindeversammlungen für das Projekt Werkhof und Entsorgungsanlage Häg-
lerbach war der Zugang für die Fussgänger zur geplanten Entsorgungsanlage ein Thema. 
Es wurde bemängelt, dass keine Möglichkeit besteht, zu Fuss auf einem Gehweg zur 
Anlage zu gelangen. Der Gemeinderat versprach sich diesem Thema anzunehmen und 
nach möglichen Lösungen zu suchen. 
 
Der Gemeinderat bewilligte für die Ausarbeitung eines entsprechenden Projektes an 
seiner Sitzung vom 6. Oktober 2008 einen Kredit von CHF 23'600.-. Das ausgearbeitete 
Projekt wurde von der Gemeindeversammlung am 19. März 2009 zurückgewiesen. Der 
Gemeinderat wurde beauftragt, eine zweite Variante auszuarbeiten. Bei dieser Variante 
soll das Trottoir auf der westlichen Seite der Alten Landstrasse und Birchwiesstrasse 
geführt werden. Für die Ausarbeitung dieser zweiten Variante genehmigte der Gemein-
derat an seiner Sitzung vom 15. Juni 2009 einen weiteren Projektierungskredit von 
CHF 15'338.-. 
 
An der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 2009 haben die Stimmberechtigten 
für die Variante B einen Objektkredit von CHF 374'200.- für den Bau eines Trottoirs an 
der Alten Landstrasse / Birchwiesstrasse bewilligt. 
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Bauausführung 

Im Sommer 2010 wurden die Bauarbeiten für den Trottoirbau und die Leitungssanierun-
gen in Angriff genommen. Die Bauarbeiten konnten ohne grössere Zwischenfälle ausge-
führt werden. Im Juli 2011 wurde der Deckbelag eingebaut.  
 
Im Dezember 2011 unterzeichneten die Vertreter des Gemeinderates die Verträge mit 
den betroffenen Grundeigentümern für die notwendigen grundbuchamtlichen Mutationen. 
 
Das projektierende und bauleitende Büro EFP AG, Ingenieure Planer Geometer, 8105 
Regensdorf, hat die detaillierte Bauabrechnung der Gemeinde Dänikon am  20. April 
2012 abgegeben.  
 
Die Abrechnung präsentiert sich wie folgt: 

1.  Ausgaben / Einnahmen bewilligter 
Kredit  Abrechnung 

Bauarbeiten inkl. Bauleitung (gem. separater Bau-
abrechnung EFP AG vom 28.02.2012) 

abzüglich Vorsteuerabzug MwSt. Abwasser / Wasser 
Baukosten 

288'000.00 273'205.25 
 

- 2'166.10 
271'039.15 

Landerwerb / Ersatz Trottoirland 47'200.00 67'200.00 

Kostenbeitrag Gde. an Verlegung Parkplätze SGE 39'000.00 34'800.00 

Anstösserbeiträge 0.00 -  50'800.00 

Total Objektkosten (inkl. 8% MwSt.) 374'200.00 322'239.15 

 
 

2. Minderkosten gegenüber bewilligtem Kredit 51'960.85 

 
 

3. Buchhaltungsnachweis  

2009 Konto 620.5010.00  26'501.30 

2010 Konto 620.5010.00  62'528.90 

2010 Konto 701.5017.00 (exkl. MwSt.) 10'453.45 

2010 Konto 710.5011.00 (exkl. MwSt.) 13'877.00 

2011 Konto 620.5010.00 243'770.50 

2011 Konto 701.5017.00 (exkl. MwSt.) 3'958.15 

2011 Konto 710.5011.00 (exkl. MwSt.) 201.40 

2012 Konto 1.6150.5010.00 3'192.05 

Total verbuchter FIBU-Verkehr 364'482.75 

Abzüglich Ausgaben für Projektierungskredit für GV 19.03.2009 * -  23'241.60 

Abzüglich Ausgaben für überarbeitete Projektierung für GV 10.12.2009* -  19'001.90 

Objektkosten nach Buchhaltung / Jahresrechnung 322'239.25 
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Begründung Differenz: Rundungsdifferenz bei MwSt. CHF 0.10 
 
* Die beiden vom Gemeinderat genehmigten Projektierungskredite vom 6. Oktober 2008 
und vom 25. Juni 2009 sind im von der Gemeindeversammlung am 10. Dezember 2009 
bewilligten Objektkredit nicht enthalten. Der Gemeinderat hat die Abrechnung zu beiden 
Projektierungskrediten an seiner Sitzung vom 30. April 2012 abgenommen.  
 
 
Begründung der Kreditabweichung 

Die ausgewiesenen Minderkosten sind begründet durch eine günstigere Robotersanierung 
bei den bestehenden Regenwasserleitungen, es mussten keine unvorhergesehenen Aus-
lagen beglichen werden und im Kostenvoranschlag waren keine Anstösserbeiträge ein-
gerechnet.  
 
Der Gemeinderat beantragt der Rechnungsprüfungskommission und den Stimmberech-
tigten, die Bauabrechnung über den Objektkredit im Betrage von CHF 322'239.15 für den 
Bau eines Trottoirs an der Alten Landstrasse / Birchwiesstrasse zu genehmigen. 
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7. Genehmigung der Abschreibung des Baukredites für die 
Gesamterneuerung Spital Limmattal 

 
 
 
Antrag 
Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - beschliesst in 
Anwendung von Artikel 19 Ziffer 3 der Gemeindeordnung: 

1. Der an der Gemeindeversammlung vom 21. Juni 2007 bewilligte Baukredit für die 
Gesamterneuerung des Spital Limmattal mit Gesamtkosten von CHF 149'515'000.- 
und einem Gemeindekostenanteil von CHF 2'512'000.- wird abgeschrieben. 

 
 
 
 
Abschied der Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission hat an ihrer Sitzung vom 14. Mai 2012 das Geschäft 
94 des Gemeinderates über die Abschreibung des an der Gemeindeversammlung vom 
21. Juni 2007 bewilligten Baukredites von CHF 149'515'000.- und einem Gemeinde-
kostenanteil von CHF 2'512'000.- behandelt und zugestimmt. 
 
Ausgangslage: 

Die Bevölkerung der 17 Zweckverbandsgemeinden hat im Jahr 2007 mit grosser Mehrheit 
einem Baukredit in der Gesamthöhe von CHF 149'515'000.- für die Gesamterneuerung 
des Spitals Limmattal zugestimmt. Aus verschiedenen Gründen kam es nie zur Um-
setzung der bewilligten Gesamterneuerung. 

Mit dem nun ab 1. Januar 2012 geltenden Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetzes 
sowie dem angepassten Neubauprojekt kann der bereits durch die Gemeinden bewilligte 
Baukredit nicht mehr zur Finanzierung eingesetzt werden. 
 
Gründe für die Abschreibung: 

Ein nicht verwendeter, zweckgebundener Kredit muss aufgrund der geltenden kantonalen 
finanzrechtlichen Grundsätze zwingend abgeschrieben werden. Dabei liegt der Entscheid 
darüber, analog dem Zustandekommen, bei derjenigen Instanz, welche ursprünglich den 
Kredit bewilligt hat. Das heisst: in Dänikon ist wiederum eine Abstimmung an einer 
Gemeindeversammlung darüber abzuhalten. 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung dem vorliegen-
den Antrag zuzustimmen. 
 
 
 
 
Weisung 
Die Bevölkerung der 17 Zweckverbandsgemeinden hat im Jahr 2007 mit grosser Mehrheit 
einem Baukredit in der Gesamthöhe von CHF 149'515'000.00 für die Gesamterneuerung 
des Spitals Limmattal zugestimmt. Aus verschiedenen Gründen kam es nie zur Umset-
zung der bewilligten Gesamterneuerung.  
 
Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich kam nach Prüfung des Vorhabens im 
Anschluss an die Abstimmung zum Schluss, dass das vorliegende Projekt die Anforde-
rungen an eine zukünftige Gesundheitsversorgung des Limmattals und des Furttals nur 
ungenügend abdeckt. Gleichzeitig erlaubte die Finanzplanung des Kantons neben 
anderen grossen Bauprojekten im Gesundheitswesen kein weiteres Projekt in dieser 
Grössenordnung. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich beauftragte den Zweck-
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verband das Projekt inhaltlich zu überarbeiten und es aus Gründen der Finanzplanung 
zeitlich zu verschieben. 
 
In der Folge wurde das Projekt bis zur Machbarkeitsstudie 3 überarbeitet, welche den 
damaligen inhaltlichen und kapazitätsmässigen Anforderungen entsprach. Mit der paral-
lelen Entwicklung des neuen Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetzes (Fallpauschalen) 
veränderten sich auch grundlegend die Verantwortlichkeiten für die Finanzierung von 
Investition im Gesundheitswesen, da von der Objekt- auf die Subjektfinanzierung ge-
wechselt worden ist.  
 
Mit dem nun ab 1. Januar 2012 geltenden Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetzes 
sowie dem angepassten Neubauprojekt kann der bereits durch die Gemeinden bewilligte 
Baukredit nicht mehr zur Finanzierung eingesetzt werden. 
 
 
 
Die damalige Vorlage in Kürze: 

Für die 17 Trägergemeinden des Limmattals und des Furttals mit einer Bevölkerung von 
rund 100'000 Personen stellt das Spital Limmattal ein zentrales Element der Gesund-
heitsversorgung sicher.  
 
Als Arbeitgeberin von 1'000 Personen betreibt das „Gesundheitszentrum West“ ein Akut-
spital mit 190 sowie ein Pflegezentrum mit 134 Betten. 
 
Das Spital steht der Bevölkerung seit nunmehr dreieinhalb Jahrzehnten ununterbrochen, 
365 Tage im Jahr, zur Verfügung, 40'000 stationäre und ambulante Patientinnen und 
Patienten profitieren jährlich von einer professionellen, breit gefächerten medizinischen 
und pflegerischen Betreuung im Spital. Das vorliegende Projekt zur baulichen Gesamt-
erneuerung beschränkt sich auf das Akutspital, an dem als Trägerschaft alle 17 Gemein-
den im Furt- und Limmattal beteiligt sind. 
 
Das Gesundheitsgesetz verpflichtet die Gemeinden, ihr Spital jederzeit betriebsbereit zu 
erhalten. Zum Erhalt der künftigen Betriebsbereitschaft sind bauliche Massnahmen un-
umgänglich. Zwingender Handlungsbedarf besteht in der Behebung von Mängeln in der 
schlechten baulichen Substanz, insbesondere aber auch im Infrastrukturbereich des 
Spitals (Lüftungs-, Wasser-, Medizinalgas- sowie Elektroleitungen). Die über dreissig jäh-
rigen Gebäude- und Raumstrukturen entsprechen nur noch zur Hälfte den heutigen, ver-
änderten Bedürfnissen und Anforderungen. Damit das Spital Limmattal seinen Leistungs-
auftrag in den nächsten 40 Jahren erfüllen kann, sind die vorgeschlagenen baulichen 
Massnahmen und grundlegenden, raumstrukturellen Erneuerungen unumgänglich. 
Zudem dienen die Investitionen auch ganz wesentlich einer Optimierung der betrieblichen 
Abläufe und damit einer Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Dienstleistungsunter-
nehmens. 
 
Das geplante Bauprojekt sieht einen sechsgeschossigen Neubau östlich des heutigen 
Hochhaustraktes vor. Das bestehende Hochhaus wird bis auf den Flachbau zurückgebaut 
und mit dem Neubau verbunden. Die Einbett-, Zweibett- und Vierbettzimmer der Pflege-
stationen sollen in Zukunft alle über eigene Nasszellen verfügen. Der Gewährleistung des 
heutigen Standards und Sicherheitsanforderungen sowie der Minimierung des Infektions-
risikos soll mit modernen Elektro- und Lüftungsanlagen Rechnung getragen werden. 
 
Fundierte Analysen und Erhebungen zeigen auf, dass trotz einer leichten Zunahme der 
Gesamtbevölkerung des Einzugsgebietes bei steigender Lebenserwartung gesamthaft die 
Aufenthaltsdauer von Patientinnen und Patienten weiter abnehmen wird. Ebenso wird der 
Trend des Rückgangs bei den stationären und der Zunahme der ambulanten Patienten 
anhalten. Dieser Umstand wurde bei der geplanten Reduktion des heutigen stationären 
Bettenangebots von 190 auf 180 Pflegebetten und einem Mehrangebot an Raum für 
ambulante Behandlungen berücksichtigt. 
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Wenn eine Mehrheit der 17 Gemeinden und zwei der drei bevölkerungsmässig grössten 
Gemeinden (Dietikon, Regensdorf, Schlieren) dem beantragten Projekt und Bruttokredit 
von CHF 149'515'000 zur Gesamterneuerung des Spitals zustimmen, gilt die Vorlage 
nach den gültigen Statuten als angenommen. Der Regierungsrat des Kantons Zürich ent-
scheidet erst nach der Zustimmung der Gemeinden über die Subventionierung in der 
Höhe von zurzeit 60% also CHF 89'709'000 der Investitionskosten. Eine hohe Zustim-
mung zur baulichen Gesamterneuerung ist ein deutliches Zeichen der Gemeinden und für 
die Zukunft des Spital Limmattal von zentraler Bedeutung. 
 
Die beantragte Gesamterneuerung des Spitals Limmattal gewährleistet eine zukunftsge-
richtete, qualitativ hoch stehende Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Limmat- 
und Furttal und ist unverzichtbar für die langfristige Betriebs- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Einrichtung. 
 
 
 
Gründe für die Abschreibung 

Ein nicht verwendeter, zweckgebundener Kredit muss aufgrund der geltenden kantonalen 
finanzrechtlichen Grundsätze zwingend abgeschrieben werden. Dabei liegt der Entscheid 
darüber, analog dem Zustandekommen, bei derjenigen Instanz, welche ursprünglich den 
Kredit bewilligt hat. Das heisst: in Dänikon ist wiederum eine Abstimmung an einer 
Gemeindeversammlung darüber abzuhalten. 
 
Nach den heute geltenden Statuten des Zweckverbandes müssen eine Mehrheit der 
17 Zweckverbandsgemeinden und zwei der drei bevölkerungsmässig grössten Gemein-
den (Dietikon, Regensdorf, Schlieren) der beantragten Abschreibung des Baukredites 
zustimmen. 
 
Die Finanzierung des im Rahmen des Projekts „LimmiViva“ geplanten Neubaus des 
Spitals Limmattal erfolgt nach dem neuen Spitalfinanzierungsgesetz. Die notwendigen 
Mittel werden über den Spitalhaushalt beschafft. Der Entscheid der Bevölkerung erfolgt 
entsprechend den geltenden statutarischen Bestimmungen. 
 
Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden ersucht, dem vorliegenden Antrag zu-
zustimmen. 
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